
 

I. Gebühren nach § 2 (1) der Benutzungsordnung 
 

Tarifübersicht der Bibliotheksausweise 
 

Bibliotheks-Karte Jahresgebühren Leistungen 

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre 0,00 €  
 
 
s. Anhang Tabelle 
„Leistungen & 
Leihfristen“ 
 
eAusleihe enthalten 

Erwachsene 23,00 € 
Ermäßigung gegen Nachweis: 
Schüler*innen / Studierende / 
Auszubildende / Ehrenamtskarte / 
Bundesfreiwilligendienstleistende / 
Detmoldpass-Inhaber / Rentner*innen / 
Anspruchsberechtigte nach dem AsylbLG, 
SGB II und SGB XII 

15,00 € 

Familie / Partner 
Familien oder Personen über 18 Jahre, die 
in einem gemeinsamen Haushalt leben 
(gegen Nachweis) 

32,00 € 

Monatskarte 5,00 € 

Institutionenausweis 0,00 € 
 
 

eAusleihe-Karte  Jahresgebühren Leistungen 

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre 0,00 €  
 
 
 
Digitale Angebote 
 
 

Erwachsene 12,00 € 
Ermäßigung gegen Nachweis: 
Schüler*innen / Studierende / 
Auszubildende / Ehrenamtskarte / 
Bundesfreiwilligendienstleistende / 
Detmoldpass-Inhaber / Rentner*innen / 
Anspruchsberechtigte nach dem AsylbLG, 
SGB II und SGB XII 

6,00 € 

Familie / Partner 
Familien oder Personen über 18 Jahre, die 
in einem gemeinsamen Haushalt leben 
(gegen Nachweis) 

18,00 € 

Monatskarte 6,00 € 

Kein Institutionenausweis  

 

 
 
Servicegebühren  
 

Bestseller 2,50 € 

Vorbestellung einer Medieneinheit 2,50 € 

Vermittlung einer Medieneinheit aus einer auswärtigen 
Bibliothek (Fernleihe) 

3,50 € 

Ersatzausstellung eines Bibliotheksausweises 
- Erwachsene 
- Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre  

 
5,50 € 
3,00 € 

Ermittlung einer neuen Kundenadresse / eines neuen 
Namens 

 
10,00 € 

Verlust oder Beschädigung von Medien oder 
Medienbestandteilen 

Nach Aufwand, 
zzgl. 5,00 € 

Bearbeitungsgebühr 

Ausdruck von Daten 
(Gebührenaushang an den PC-Arbeitsplätzen in der jeweils 
gültigen Fassung) 

 

 
 
II. Säumnisgebühren nach § 5 (1) der Benutzungsordnung 
 
 

Je Medieneinheit und angefangene Woche 
 

1,50 € 

Spielfilme, Konsolenspiele je Öffnungstag 
 

1,50 € 

Bearbeitungsgebühr ab der 3. Mahnstufe 
 

5,00 € 

 
Die Gebühren nach Ziffer I sind zum Zeitpunkt der Leistung,  
die Gebühren nach Ziffer II bei Fristablauf fällig. 
 
Die Änderung des Gebührentarifs tritt am 01.01.2024 in Kraft. 


